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A. Prüfungsauftrag

Der Kreisausschuss des Landkreises Groß-Gerau als zuständiges Rechnungs prüfungs    -

amt der 

Stadt Gernsheim

im Folgenden auch "Stadt" oder "Kommune" genannt, 

hat uns beauftragt, den Jahresabschluss zum 31. Dezember 2013 un ter Ein be zie hung

der zu grun de lie genden Buchführung und den Rechenschaftsbericht für das Haus halts-

jahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2013 der  Stadt Gernsheim gemäß § 128 Abs. 1

Nr. 1 HGO i.V.m. § 131 Abs. 1 Nr. 1 HGO zu prüfen.

Dem Prüfungsauftrag vom 28. Juni 2019 lag die Rahmenvereinbarung vom 15. Mai

2019 mit Er gän zung vom 29. Mai 2019 zugrunde. Wir ha ben den Auf trag an ge nom men,

nach dem keine Hinde rungs gründe vor lagen.

Wir bestätigen gemäß § 321 Abs. 4a HGB, dass wir bei unserer Abschlussprüfung die

an wendbaren Vorschriften zur Unabhängigkeit beachtet haben.

Gemäß § 112 der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) hat die Kommune einen Jah-

resab schluss ergänzt um einen Rechenschaftsbericht zu erstellen. Dieser ist gemäß

§ 128 HGO prüfungspflichtig.

Das Ergebnis der Abschlussprüfung wird gemäß § 128 Absatz 2 HGO im vorliegenden

Prüfungs bericht dargestellt. Er ist in Anlehnung an die Grundsätze ordnungsmäßiger

Be richt er stattung bei Abschlussprüfungen des Instituts der Wirtschaftsprüfer in

Deutschland e. V. (vergleiche IDW-PS-450) sowie gemäß den Leitlinien zur Berichter-

stattung bei kom muna len Abschlussprü fungen des IDR (vergleiche IDR-L-260) erstellt

worden.
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Der Bericht enthält in Abschnitt B. vorweg unsere Stellungnahme zur Lagebeurteilung

der Stadt durch den Magistrat.

Die Prüfungsdurchführung und die Prüfungsergebnisse sind in den Abschnitten C. und

D. im Einzelnen dargestellt. Der aufgrund der Prüfung erteilte uneingeschränkte Be stäti-

gungsvermerk wird in Abschnitt E. wiedergegeben.

Unserem Bericht haben wir den geprüften Jahresabschluss, be stehend aus der Ver mö-

gens rech nung (Anlage I), der Ergebnisrechnung (Anlage II), der Finanzrechnung

(Anlage III) so wie dem Anhang (Anlage IV), und den Re chenschaftsbericht (Anlage V)

bei ge fügt.

Für die Durchführung des Auftrags und unsere Verantwortlichkeit, auch im Verhältnis zu

Dritten, liegen die vereinbarten und diesem Bericht als Anlage beigefügten "Allgemeine

Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesell schaften" vom

1. Januar 2017 zugrunde.
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B. Grundsätzliche Feststellungen

Die Lagebeurteilung des gesetzlichen Vertreters im Jahresabschluss und im Rechen-

schaftsbericht ist durch uns als Ab schlussprüfer im Rahmen einer Stellungnahme zu

beur teilen. Dabei ist darzu le gen, dass der Rechenschaftsbericht entsprechend § 51

GemHVO Hessen mit dem Jahres ab schluss in Ein klang steht und die sonstigen Anga-

ben ein den tatsächlichen Verhältnissen ent sprechendes Bild von der Ver mögens-,

Schul den-, Er trags-und Fi nanzlage der Stadt vermitteln. Zu dem ha ben wir dar auf ein zu-

gehen, ob ent spre chend § 51 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO Hessen die Chan cen und Ri si ken

der zu künfti gen Ent wicklung der Stadt zutref fend dargestellt sind.

B.1 Lagedarstellung

B.1.1 Stellungnahme zur Lagebeurteilung

B.1.1.1 Wirtschaftliche Lage und Geschäftsverlauf

Im Jahresabschluss und im Rechenschaftsbericht wurden  fol gen de wesentliche Aus sa-

gen zum Ge schäfts verlauf und zur Lage der Stadt ge trof fen:

Ertragslage

Die Gesamtergebnisrechnung des Jahres 2013 weist ein positives Jahresergebnis in

Hö he von T€ 2.074,6 aus. Das Ergebnis hat sich gegenüber dem Vorjahr um

T€ 5.329,8 ver bessert. Dies resultiert im Wesentlichen daraus, dass die ordentlichen

Erträge im Ver gleich zum Vorjahr (T€ 3.147,2) gestiegen sind.

Bei den ordentlichen Erträge stiegen insbesondere die Steuern und steu erähnli chen Er-

träge (T€ 2.173,8). Hierbei wurde der Rückgang der Gewerbesteuer in Höhe von

T€ 6.964,4 durch die Auflösung und Neubildung einer entsprechenden Rück stel lung im

Verhältnis zum Vorjahr (+ T€ 8.628,6) überkompensiert. Eine Rückstellungsbildung ist

hier für nach § 39 GemHVO grund sätzlich nicht vorgesehen.
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Der Rückgang der ordentlichen Aufwendungen entfällt ins be son dere auf die Steu er auf-

wen dun gen und sonstigen Umlageverpflichtun gen, wo sich die Auswirkungen der ge-

sunkenen Steu er erträge auf den kommunalen Finanzausgleich zeigen. Dabei ha ben

sich die Zu füh rung zur Rückstellung für den kommunalen Finanzausgleich um T€ 907,1

und die Gewerbesteuerumlage um T€ 807,6 verringert.

Insgesamt ergibt sich für 2013 ein positives Verwaltungsergebnis in Höhe von

T€ 1.138,0. Da neben ergaben sich ein negatives Finanzergebnis in Höhe von T€ -353,0

und ein po si tives außerordentliches Ergebnis in Höhe von T€ 1.289,6.

Vermögens- und Finanzlage

Das Anlagevermögen ist zu 67,4 Prozent durch Eigenkapital gedeckt und macht zum

Bi lanz stichs tag 82,5 Pro zent des Ge samtver mögens aus. Dabei entfällt ein Teil der Be-

stän de auf die kurzfristige Erschließung und Vermarktung von Baugrundstücken. 

Die flüssigen Mittel der Stadt sind leicht zu rückgegangen. Die Li qui di tät 2. Gra des be-

trägt 135,91 % und hat sich im Ver gleich zum Vor jahr ebenfalls leicht verringert. 

Der Eigenkapitalanteil hat sich aufgrund des positiven Jahresergebnisses von 53,47 %

auf 55,63 % erhöht.

Die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Stadt Gernsheim ist geordnet.

Die Aussagen zur wirtschaftlichen Lage und zum Geschäftsverlauf der Stadt geben ins-

ge samt ei ne zu tref fende Be ur teilung der Lage der Stadt wieder.
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B.1.1.2 Künftige Entwicklung sowie Chancen und Risiken der künftigen Ent-
wicklung

Im Rechenschaftsbericht wurden fol gen de we sentli che Aus sagen zur künfti gen Ent wick-

lung und zu den Chancen und Ri siken der künf ti gen Entwicklung der Stadt getrof fen: 

· Die Ertragslage der Stadt ist stark von den Gewerbesteuereinnahmen abhängig.

Schwankungen der Gewerbesteuereinnahmen wirken sich daher immer auch deut-

lich auf das Jahresergebnis aus. In Jahren mit geringem Gewerbesteueraufkommen

sind un aus ge gli che ne Haushalte, Haushaltssperren oder die Aufstellung eines

Haushaltssi cherungskonzepts die Folge.

· Durch die Neuregelung des Kommunalen Finanzausgleichs wird die Stadt Gerns-

heim ab 2016 schlechter gestellt, da sie als steuerstarke Kommune eine Solidaritäts-

umlage an steuerschwache Kommunen entrichten soll. Nach einem Rechts gutach-

ten sind die geänderten Regelungen als ver fas sungs wi drig einzustufen. Der Magi-

strat wur de daher er mäch tigt, Klage zu erheben.

· Die Stadt bemüht sich erfolgreich um die Ansiedlung junger Familien mit Kindern.

Dies wirkt sich po sitiv auf Einkommensteueranteile und Schlüsselzuweisungen aus,

er höht demge gen über aber auch den Infrastrukturbedarf. 

Auf Grund der Prüfung wird festgestellt:

Die Aussagen im Rechenschaftsbericht spiegeln insgesamt die künftige Entwicklung so-

wie die Chancen und Risiken der künfti gen Entwicklung nach Auffassung der Rech-

nungsprüfung zu tref fend wider.
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B.2 Unregelmäßigkeiten

Im Rahmen der Prüfung des Jahresabschlusses 2013 wurden bei der Stadt Gerns heim

grund sätz lich keine Unrichtigkeiten (unbewusste Fehler) oder berichts pflich ti ge Ver-

stöße (bewusstes Abweichen) festgestellt.

B.2.1 Unregelmäßigkeiten in der Rechnungslegung

Im Geschäftsjahr 2013 wurden keine Unregelmäßigkeiten in der Rechnungsle gung fest-

ge stellt.

B.2.2 Sonstige Unregelmäßigkeiten

Feststellung Vorjahresabschluss 2012
Eine aufschiebende Bedingung kann erteilt werden, wenn der Vorjahresabschluss noch

nicht festge stellt wur de, die Feststel lung je doch ansteht. Von einer aufschiebenden Be-

dingung machen wir in dem vorliegenden Berichtsjahr Gebrauch.

Vorlage Jahresabschluss 2013
Aufstellungsbeschluss Magistrat 13. Dezember 2017

Die Kommunen haben den Jahresabschluss innerhalb von vier Monaten nach Ab-

schluss des Haushaltsjah res aufzustellen (§112 Abs. 9 HGO). Der Jahresabschluss

2013 wurde nicht fristgerecht aufgestellt.
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C. Gegenstand, Art und Umfang der Prüfung

C.1 Gegenstand der Prüfung

Erstellung, Aufstellung, Inhalt und Ausgestaltung der Buchführung und des Jahresab-

schlusses liegen in der Verantwortung des Magistrats der Stadt.

Aufgabe der Rechnungsprüfung ist es, auf der Grundlage der durchgeführten pflichtge-

mä ßen Prü fung ein Ur teil über den Jahres ab schluss unter Einbeziehung der Buchfüh-

rung ab zu ge ben.

Dazu hat die Rechnungsprüfung die Buchführung, den Jahresab schluss zum

31. Dezember 2013, be stehend aus Vermögensrechnung (Bilanz), Ergebnisrechnung,

Finanzrechnung und An hang und den Rechen schaftsbe richt für das Haus halts jahr vom

1. Januar bis 31. Dezember 2013 der Stadt ge prüft. Der Jah res ab schluss wur de un ter

Be ach tung der ge setzli chen Vor schrif ten zur Rech nungs le gung nach der HGO bzw. der

GemHVO auf ge stellt.

Im Rahmen des gesetzlichen Prüfungsauftrages wurde die Einhaltung der gesetzlichen

Vorschriften und der sie ergänzenden Satzungen und sonstigen ortsrechtlichen Bestim-

mungen über den Jahresabschluss sowie die Beachtung der Grundsätze ordnungsmä-

ßi ger Buchführung geprüft. Dagegen war die Einhaltung anderer gesetzlicher Vorschrif-

ten sowie die Aufdeckung und Aufklärung von Ordnungswidrigkeiten und strafrechtli-

cher Tat bestände, soweit sie nicht die Ordnungsmäßigkeit von Jahresabschluss betref-

fen, nicht Gegenstand der Prüfung des Jahresabschlusses.

C.2 Art und Umfang der Prüfung

Die Rechnungsprüfung hat die Prüfung nach §§ 128 und 131 HGO und dem risi koo rien-

tier ten Prü fungs an satz in An leh nung an die vom In sti tut der Rechnungsprüfer (IDR) her-

ausgegebenen Prüfungsleitlinien vor genom men.
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Diese Grundsätze erfordern es, die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass ein

hin reichend sicheres Urteil darüber abgegeben werden kann, ob die Buchführung, der

Jahresabschluss und der Rechenschaftsbericht frei von wesentlichen Fehl aussagen

sind.

Dem risikoorientierten Prüfungsansatz gemäß hat die Rechnungsprüfung eine am Risi-

ko der Stadt aus ge rich tete Prü fungs pla nung formuliert. Diese Prüfungsplanung wur de

auf der Grundla ge von Aus künf ten der Ver wal tungslei tung und erster analytischer Prü-

fungs handlungen so wie ei ner grundsätzlichen Be urtei lung des rech nungsle gungsbe zo-

genen in ternen Kon trollsys tems und des Ri si komanagements erstellt.

Darauf aufbauend wurde ein prüffeldbezogenes risikoorientiertes Prüfungsprogramm

ent wickelt, das auf der Grundlage der festgestellten prüffeldbezogenen Risikofaktoren

unter Einbeziehung der Beurteilung der Wirk samkeit des rechnungslegungsbezogenen

internen Kontrollsystems der Stadt Schwerpunkte, Art und Um fang der Prü fungshand-

lungen fest legt.

Die Abschlussprüfung schließt eine stichprobengestützte Prüfung der Nachweise für die

Bilanzierung und die Angaben in Jahresabschluss ein. Sie beinhaltet die Prüfung der

an gewandten Bilanzierungs-, Bewertungs- und Gliederungsgrundsätze und wesentli-

cher Ein schätzungen des Magistrats sowie ei ne Beurteilung der Gesamt aus sage des

Jah res ab schlus ses.

Die Prüfung umfasst aussagebezogene einzelfallorientierte Prüfungshandlungen sowie

Aufbau- und Funk tionsprüfungen; die angewandten Verfahren zur Auswahl der risi-

koorien tierten Prüfungshandlungen basieren auf einer bewussten Auswahl bzw. zum

Teil auf ma thematisch statistischen Verfahren.
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Die Prüfungsstrategie des risikoorientierten Prüfungsansatzes hat zu folgenden Schwer-

punkten des Prü fungsprogramms geführt:

· Zu- und Abgänge im Anlagevermögen sowie die dazu korrespondierenden Son-

derpo sten

· wesentliche Ertrags- und Aufwandspositionen der Ergebnisrechnung; insbeson-

dere im Bereich des außerordentlichen Ergebnisses

· Rückstellungen

· weitere Einzelsachverhalte mit wesentlichen Auswirkungen auf die Vermö gens-,

Finanz- und Ertragslage

Art, Umfang und zeitlicher Ablauf der einzelnen Prüfungshandlungen sowie der Einsatz

der Mitarbeiter wurden im Hinblick auf diese Prüfungsschwer punkte unter Berücksichti-

gung der Risi koeinschätzung sowie der Wesentlichkeit be stimmt.

Insbesondere wurden folgende Prüfungshandlungen durchgeführt bzw. folgende Prü-

fungsergebnisse und Ar beiten Dritter verwendet:

· Die Übersicht über die örtlich festgelegten Nutzungsdauern der Vermögensgegen-

stän de ist auf Grundlage der vom Hessischen Ministerium des Innern und für Sport

bekannt gege benen Abschreibungstabelle unter Berücksichtigung der tatsächlichen

örtlichen Verhältnis se erstellt worden. Die Rechnungsprüfung hat sich davon über-

zeugt, dass die Be stim mung der Nut zungsdauer so vorgenommen wurde, dass eine

Stetigkeit für künf tige Festle gungen von Abschreibungen gewährleistet wird.

· Saldenbestätigungen von Kreditinstituten sind aufgrund der Zeithistorie nicht einge-

holt worden. Die Rechnungsprüfung überzeugte sich anhand der Vertragsunterlagen

und der Kontoauszüge von der Ordnungsmäßigkeit.
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· Die Rückstellungen sind durch Befragung der Mitarbeiter und der Verwal tungs lei tung

ins besondere hinsichtlich der Pflichtrückstellungen nach § 39 Absatz 1 GemH VO auf

Voll ständigkeit untersucht worden. Die zutreffende Ermittlung der Rück stel lungshö-

he ist durch eine stichprobenhafte Prüfung der Berechnungen und eine kriti sche Be-

ur tei lung der vorge nommenen Schätzungen geprüft worden.

· Zur Prüfung der Pensionsrückstellungen liegt der Rechnungs prüfung ein versiche-

rungs ma the mati sches Gutachten der Versorgungskasse für die Beamten der Ge-

meinden und Gemeindeverbände in Darmstadt vor. Der Be rech nung liegt ge mäß §

41 Ab satz 6 GemH VO die An wen dung des Teil wert ver fah rens (§ 6a Absatz 3 EStG)

mit einem Rech nungs zinsfuß von 6 % zu Grunde. Wir weisen darauf hin, dass sich

bei Berech nung der Rückstel lung nach § 253 Ab satz 2 HGB unter Zu grun delegung

des von der Deut schen Bun des bank be kannt ge gebe nen Ab zinsungs sat zes ein hö-

herer Rück stel lungswert erge ben würde.

· Von der zutreffenden Bilanzierung der Forderungen und sonstigen Vermögens ge-

gen stän de sowie der Verbindlichkeiten haben wir uns durch analytische Prü fungen

so wie Stich pro ben überzeugt. Die bewusste Stichprobenauswahl erfolg te nach We-

sent lichkeits gesichtspunkten. Die Werthaltigkeit der Forderungen wur de insbeson-

dere durch ei ne Ana lyse der Altersstruktur geprüft. Auf die Einholung von Saldenbe-

stäti gungen wurde auf Grund der Debitorenstruktur (viele Privatpersonen) und der

Zeit his torie verzichtet.

· Die Prüfung der Finanzrechnung erfolgt hinsichtlich Plausibilität und Abstimmung mit

den flüssigen Mitteln.

· Die Prüfung der Haushaltswirtschaft orientiert sich an der IDR-Richtlinie L-720.

· Bei prüfungsrelevanten Sachverhalten werden Verträge und andere begründende

Un terla gen vor Ort eingesehen.
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Die Rechnungsprüfung ist der Auffassung, dass die Prüfung eine hinreichend sichere

Grundlage für das Prü fungsurteil bildet.

Ausgangspunkt der Prüfung war der durch die Rechnungsprüfung geprüfte Jahresab-

schluss der Stadt zum 31. Dezember 2012.
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D. Feststellungen und Erläuterungen zur Rechnungslegung

D.1 Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung

D.1.1 Buchführung und weitere geprüfte Unterlagen

Nach den Prüfungsfeststellungen gewährleistet der auf Grundlage des KVKR-Konten-

rahmens erstellte und im Be richts jahr angewandte Kontenplan ei ne kla re und übersicht-

liche Ordnung des Bu chungs stoffes.

Die Geschäftsvorfälle wurden vollständig, fortlaufend und zeitgerecht erfasst. Die Bele-

ge wurden ordnungs gemäß angewiesen, ausreichend erläutert und übersichtlich abge-

legt. Die Zahlen der Vorjahresbilanz wur den richtig im Berichtsjahr vorgetragen. Der

Jahresab schluss wurde aus der Buchführung zutreffend entwi ckelt und von der Stadt

aufge stellt.

Das rechnungslegungsbezogene interne Kontrollsystem gewährleistet eine vollständige,

richtige und zeitna he Erfassung, Verarbeitung und Aufzeichnung der Daten der Rech-

nungslegung.

Die Bestandsnachweise der Vermögensgegenstände, des Kapitals, der Schulden, der

Rückstellun gen, der Sonderpo sten, der Bilanzierungshilfen und der Rechnungsabgren-

zungsposten sind er bracht.

Bei der Prüfung wurden keine Sachverhalte festgestellt, die dagegen sprechen, dass

die von der Stadt ge troffenen or gani satorischen und technischen Maßnahmen geeig net

sind, die Si cherheit der rech nungsle gungsrelev anten Da ten und IT Systeme zu ge währ-

lei sten.
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Die Buchführung und die weiteren geprüften Unterlagen entsprechen nach der Feststel-

lung der Rechnungsprüfung den gesetzli chen Vorschriften, den sie ergänzenden Sat-

zun gen und den sons ti gen ortsrechtlichen Bestim mungen. Die aus den weiteren geprüf-

ten Unterlagen ent nom menen Informationen führen zu einer ord nungsgemäßen Ab bil-

dung in Buchführung und Jahresabschluss.

D.1.2 Ausführungen des Haushaltsplanes

Haushaltssatzung und Haushaltsplan

Folgende Daten sind Grundlage der Haushaltssatzung und des Haushaltsplans 2013:

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2013

Verabschiedung durch die Stadtverordnetenversammlung 11. Dezember 2012

öffentliche Bekanntmachung 13. Februar 2013

Genehmigung Aufsichtsbehörde 28. Januar 2013

Ergebnishaushalt  -1.784.616 €

Finanzhaushalt  -1.095.861 €

Nachtrag zur Haushaltssatzung und zum Haushaltsplan 2013

Ergebnishaushalt  -1.784.616 €

Finanzhaushalt  -1.940.861 €

Gemäß § 114d i. V. m. § 97 HGO ist die von der Ge meindervertretung beschlossene

Haushaltssatzung mit ihren Anlagen der Auf sichtsbehörde vorzulegen. Die Vorlage soll

spätestens einen Monat vor Beginn des Haus haltsjahres erfolgen. Die Beschlussfas-

sung zur Haushaltssatzung und zum Haushaltsplan 2013 erfolgte nicht fristgerecht.
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Haushaltsüberwachung gem. § 26 und 27 GemHVO

Die Forderungen sollen gem. § 26 GemHVO ordnungsgemäß überwacht werden. Die

Ein zah lungen sollen rechtzeitig veranlasst werden. Die im Haushaltsjahr notwendigen

Aus zah lun gen sollen zu den Fäl ligkeitstagen geleistet werden. Die Inanspruchnahme

von Haus halts mit teln soll, wie nach § 27 GemHVO auf gegeben, überwacht werden.

Im Rahmen der Jahresabschlussprüfung haben sich keine Feststellungen ergeben,

dass nicht gemäß § 26 und 27 GemHVO verfahren wurde.

Berichtspflichten gem. § 28 GemHVO

periodische Berichtspflicht § 28 Abs. 1 GemHVO:

Die Stadtverordnetenversammlung ist mehrmals jährlich über den Stand des Haus halts-

voll zugs zu un ter rich ten.

Für 2013 konnten im Rahmen der Prüfung zwei unterjährige Berichte vorgelegt wer den. 
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Haushaltsüberschreitungen
Die Stadt Gernsheim fasst Produkte, deren Produktziffern den bundesstaatlichen Vor-

ga ben folgen, zu Teilhaushalten zusammen (§ 4 GemHVO). Jeder Teilhaushalt bildet

ei nen Produktbereich.

Im Berichtsjahr 2013 ergaben sich folgende Über- bzw. Unterschreitungen in den ein-

zel nen Teilhaushalten:

t
Budge

Teilergebnishaushalt Ansatz Ist 2013 Abweichung
€ € € %

0
Gremien
Bürgermeister, Städtische

-646.398 -579.523 -66.875 10,35

1 Hauptverwaltung -4.305.075 -3.549.228 -755.847 17,56
  Zentrale Verwaltung -560.044 -465.644 -94.400 16,86
  Ordnungsamt -935.214 -657.079 -278.135 29,74
  Standesamt -94.261 -102.411 8.150 -8,65
  Kulturamt -611.413 -403.438 -207.975 34,02

Jugendförderung, Senioren
  Soziales, Kinder- und

-2.104.143 -1.860.968 -243.175 11,56

2 Finanzverwaltung -430.667 -416.466 -14.201 3,30
  Finanzmanagement -229.729 -183.312 -46.417 20,20
  Stadtkasse -194.259 -196.598 2.339 -1,20
  Steueramt -23.891 -36.555 12.664 -53,01
  Abfallentsorgung 17.212 0 17.212 100,00

3 Bauverwaltung -2.880.232 -1.697.273 -1.182.959 41,07
  Technisches Hochbauamt -1.194.137 -1.058.365 -135.772 11,37

- Betriebe-
  Technisches Tiefbauamt

-1.102.621 -1.549.808 447.187 -40,56

  Liegenschaftsverwaltung
  Bau- und

-583.474 910.945 -1.494.419 256,12

5 Allgemeine Finanzwirtschaft 6.477.756 8.317.079 -1.839.323 -28,39

Gesamt -1.784.616 2.074.589 -3.859.205 216,25
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Bezeichung Ansatz Ist 2013 Abweichung
€ € € %

ordentliche Erträge 22.164.742 25.326.360 3.161.618 14,26

/Versorgungsaufwendungen
Personal-

-6.000.750 -5.680.620 320.130 -5,33

Dienstleistungen
Aufwendungen für Sach- und

-6.855.170 -6.017.752 837.418 -12,22
Abschreibungen -2.197.194 -2.556.600 -359.406 16,36

Zuschüsse
Aufw. für Zuweisungen und

-1.302.173 -1.406.793 -104.620 8,03
Steueraufwendungen -7.256.873 -8.458.822 -1.201.949 16,56
Sonstige ordentliche Aufwendungen -74.296 -67.766 6.530 -8,79
Finanzergebnis -262.902 -353.015 -90.113 34,28
außerordentliches Ergebnis 0 1.289.595 1.289.595 100,00

Gesamt -1.784.616 2.074.589 -3.859.205 216,25

Die wesentlichen Abweichungen befinden sich in den ordentlichen Erträgen

(+ T€ 3.161,6), den Steueraufwendungen (- T€ 1.201,9) sowie dem außerordentlichen

Ergeb nis (+ T€ 1.289,6). Die höheren or dent li chen Er trä ge ent fie len im We sentlichen

auf die Ge werbesteuer, weil die im Vorjahr gebildete Rückstellung für an ge kün dig te Ge-

wer be steu er rück zah lun gen in Hö he von 4.839.799 € aufgelöst und in Höhe von

1.050.987 € neu gebildet wur de. Durch die Rück stel lungs bil dung wur den die Steuern

und steu erähn li chen Erträ ge verringert. Die Abweichung der Steueraufwendungen re-

sultiert insbeson dere aus einer Rückstellungsbildung für den Kommunalen Finanzaus-

gleich. Das außer ordentliche Ergebnis entfällt im Wesentlichen auf Erträge aus der Ver-

äußerung  von Grundstücken und Gebäuden.
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Haushaltssicherungskonzept

Die Stadt Gernsheim hatte für 2013 ein Haushaltsicherungskonzept gemäß § 92a HGO

zu er stellen.

Kreditermächtigungen 

Die von der Stadtverordnetenversammlung beschlossene Haushaltssatzung sieht Kre-

dit auf nahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah men i.H.v.

3.500.000 € vor.

Die Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen betrugen zu Be ginn des Wirt schaftsjahres

2013 9.960.146 € und zum 31.12.2013 9.560.548 €.

Die Ermächtigung zur Inanspruchnahme von Kassenkrediten wurde gemäß Haushalts-

plan 2013 auf 5.000.000 € festgesetzt. Die Ermächtigung wurde ein ge hal ten. Die Li qui-

dität war gesichert.

Verpflichtungsermächtigungen

Zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investionen und Investionsförde-

rungsmaßnahmen wurden 2.650.000 € Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt.

Übertragung von Haushaltsermächtigungen

Aus dem Jahr 2013 wurden gemäß Be schluss des Ma gi strats vom 27. März 2014

Haus halts ausgabereste aus dem Ergebnishaushalt in Höhe von 610.475,80 € und aus

dem Fi nanzhaushalt in Höhe von 3.894.903,73 € in das Folge jahr übertragen.
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D.1.3 Jahresabschluss

Die Vermögensrechnung (Bilanz), die Ergebnisrechnung sowie die Finanzrechnung sind

den gesetzlichen Vor schriften entsprechend gegliedert. Die Ver mö gensgegenstände

und die Schulden sowie das Kapital, die Son derpo sten, die Bi lan zie rungshilfen und die

Rech nungsabgrenzungs posten wurden nach den gesetz li chen Be stim mungen so wie

den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung angesetzt und be wertet, für er kenn-

bare Risi ken wurden Rückstellungen in ausreichendem Maße gebil det.

Die allgemeinen Grundsätze für die Gliederung der aufeinanderfolgenden Ergebnis-,

Ver mögens- und Finanzrechnungen wurde beibehalten. Abweichungen wegen be son-

de rer Umstände sind im Anhang angege ben und begründet.

Die Stadt hat gemäß § 14 GemHVO zur Verwaltungssteuerung und für die Beurtei lung

der Wirt schaft lich keit und Leis tungs fähig keit eine Kosten- und Leistungsrech nung (in

Form ei ner Voll-/Teilkostenrechnung) auf ge baut. Die Ergeb nisse der Kosten- und Leis-

tungs rech nung sind als interne Leis tungsbeziehungen in den Teil er geb nis rech nungen

ge sondert ausge wiesen.

Der Anhang enthält gem. § 50 GemHVO die notwendigen Erläuterungen der Vermö-

gens rechnung (Bilanz), der Ergebnis rechnung und der Finanzrechnung, insbesondere

die von der Stadt ange wandten Bilan zie rungs- und Be wer tungs grundsät ze, sowie die

sonsti gen Pflichtan ga ben.

Die Rechnungsprüfung kommt zu dem Ergebnis, dass der Jah resabschluss zum

31. Dezember 2013 ord nungsgemäß aus der Buch füh rung und den weiteren geprüften

Un ter lagen abgeleitet wor den ist und den ge setzlichen Vorschriften entspricht.
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D.1.4 Rechenschaftsbericht

Der vom Magistrat aufgestellte und von der Stadtverordnetenversammlung bestätigte

Rechenschaftsbericht ist die sem Be richt als Anla ge V bei ge fügt.

Der Rechenschaftsbericht entspricht nach den bei der Prüfung gewonnenen Erkennt nis-

sen den gesetzli chen Vorschrif ten.

Die Prüfung ergab, dass der Rechenschaftsbericht

· mit dem Jahresabschluss sowie den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in

Einklang steht,

· insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Stadt vermittelt,

· die Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung zutreffend darstellt sowie

· alle weiteren nach § 51 GemHVO erforderlichen Angaben und Erläuterungen ent-

hält.

Bedeutsame produktorientierte Ziele und Kennzahlen nach § 10 Abs. 3 GemHVO wur-

den in den Rechen schaftsbericht nicht einbezogen und erläutert.

Der Rechnungsprüfung sind keine weiteren nach Schluss des Haushalts jahres einge-

trete nen Vor gänge von be son derer Be deu tung bekannt ge worden, über die zu be rich-

ten wä re.
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D.2 Gesamtaussage des Jahresabschlusses

D.2.1 Feststellungen zur Gesamtaussage des Jahresabschlusses

Der Jahresabschluss vermittelt insgesamt unter Beachtung der Grundsätze ordnungs-

mä ßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Ver-

mögens-, Finanz- und Ertragslage.

D.2.2 Wesentliche Bewertungsgrundlagen

Die folgenden wesentlichen Bewertungsgrundlagen, die im Haushaltsjahr ausgeübten

Bi lanzierungs- und Be wertungswahlrechte, die folgenden wesentlichen wertbestimmen-

den Faktoren (Einfluss von wertbestimmen den Parametern auf die wesentlichen Bewer-

tungs grundlagen sowie die Annahmen und Ausübung von Er messensentscheidungen)

sind im Hinblick auf die Beurteilung der Gesamtaussage des Jahresabschlusses beson-

ders zu er wähnen:

Die Erleichterungsvorschriften des Beschleunigungserlasses des Hessischen Ministe-

rium des Innern und für Sport hinsichtlich der Aufstellung und Prüfung von doppischen

Jahresabschlüssen für die Haushaltsjahre bis einschließlich 2015 wurden angewendet.

Im Übrigen verweisen wir auf die Angaben im Anhang (Anlage IV).

D.2.3 Änderungen in den Bewertungsgrundlagen

Im Geschäftsjahr 2013 wurde erstmals auf die Bilanzierung einer Rückstellung für ge-

leistete  Überstunden gemäß § 39 Abs. 2 GemHVO verzichtet. Darüber hinaus wurden

die Bi lan zie rungs- und Be wer tungs me tho den ge gen über dem Vor jahr un ver än dert an-

ge wandt.
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D.2.4 Sachverhaltsgestaltende Maßnahmen

Im Berichtsjahr waren keine sachverhaltsgestaltenden Maßnahmen mit wesentlichen

Aus wirkungen auf die Gesamtaussage des Jahresabschlusses zu verzeichnen.

D.2.5 Aufgliederungen und Erläuterungen

Von Aufgliederungen und Erläuterungen wurde an dieser Stelle abgesehen, da sie nicht

zum Verständnis der Gesamtaussage des Jahresabschlusses erforderlich sind.
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D.3 Analyse der Vermögens- und Ertragslage

D.3.1 Vermögenslage

In der folgenden Vermögensübersicht sind die Posten zum 31. Dezember 2013 nach

wirt schaftli chen und fi nan ziellen Ge sichtspunkten zusammengefasst und den ent spre-

chenden Posten der Vermögensrechnung zum 31. Dezember 2012 gegenübergestellt:

31.12.2013 31.12.2012 Veränderung
T€ % T€ % T€ %

A K T I V A

Anlagevermögen

Immaterielle Vermögensgegenstände 634,0 0,7 261,9 0,3 372,1 142,1
Sachanlagen 68.752,5 80,5 67.590,0 79,6 1.162,5 1,7
Finanzanlagen 1.084,6 1,3 1.094,8 1,3 -10,2 -0,9

70.471,1 82,5 68.946,8 81,2 1.524,3 2,2

Umlaufvermögen

Vorräte 213,4 0,2 217,1 0,3 -3,6 -1,7

Vermögensgegenstände
Forderungen und sonstige

4.264,4 5,0 5.221,4 6,1 -957,0 -18,3
Flüssige Mittel 10.028,6 11,7 10.120,0 11,9 -91,3 -0,9

14.506,5 17,0 15.558,4 18,3 -1.052,0 -6,8

Rechnungsabgrenzungsposten 393,0 0,5 439,4 0,5 -46,5 -10,6

Gesamtvermögen 85.370,5 100,0 84.944,7 100,0 425,9 0,5

Die Analyse der Vermögensstruktur zeigt, dass die Stadt anlageintensiv ist. Das Anla-

ge ver mö gen beträgt zum Bilanzstichtag T€ 70.471,1. Dies entspricht 82,5 Pro zent des

Ge samt ver mö gens. Im Vergleich zum Vorjahr hat sich das Anlagevermögen um

T€ 1.524,3 er höht. Die Abschreibungen und Abgänge lagen im Berichtsjahr unter den

Neu in ves ti tio nen.

Das Um lauf ver mö gen be trägt 17,0 Pro zent des Ge samt ver mö gens und hat sich im Ver-

gleich zum Vor jahr um T€ 1.052,0 verringert. Dies ist insbesondere auf den Rück gang

der For de rungen und sonstigen Vermögensgegenstände (T€ -957,0) sowie der flüssi-

gen Mit tel zu rückzufüh ren (T€ -91,3). Das Ge samt ver mö gen hat sich um ins ge samt

T€ 425,9 er höht.
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31.12.2013 31.12.2012 Veränderung
T€ % T€ % T€ %

P A S S I V A

Eigenkapital

Nettoposition 40.516,7 47,5 40.516,7 47,7 0,0 0,0
Rücklagen 5.975,7 7,0 5.975,7 7,0 0,0 0,0
Ergebnisverwendung -1.071,8 -1,3 2.183,4 2,6 -3.255,2 -149,1
Jahresüberschuss / -fehlbetrag 2.074,6 2,4 -3.255,2 -3,8 5.329,8 -163,7

47.495,1 55,6 45.420,5 53,5 2.074,6 4,6

Sonderposten 13.052,9 15,3 13.375,3 15,7 -322,3 -2,4

Fremdkapital
Rückstellungen 10.789,4 12,6 13.743,0 16,2 -2.953,6 -21,5

Kreditaufnahmen
Verbindlichkeiten aus

9.560,5 11,2 9.960,1 11,7 -399,6 -4,0
Verbindlichkeiten aus Zuschüssen 285,8 0,3 2,5 0,0 283,2 11.166,8

und Leistungen
Verbindlichkeiten aus Lieferungen

494,2 0,6 543,3 0,6 -49,1 -9,0

steuerähnlichen Abgaben
Verbindlichkeiten aus Steuern und

1.825,9 2,1 239,1 0,3 1.586,8 663,8
sonstige Verbindlichkeiten 1.154,0 1,4 1.008,4 1,2 145,6 14,4

13.320,5 15,6 11.753,5 13,8 1.567,0 13,3

Rechnungsabgrenzungsposten 712,6 0,8 652,4 0,8 60,2 9,2

Gesamtkapital 85.370,5 100,0 84.944,7 100,0 425,9 0,5

Die Analyse der Kapitalstruktur zeigt, dass das Eigenkapital durch den Jahresüber-

schuss (T€ +2.074,6) gestiegen ist.

Beim Fremdkapital haben sich im Wesentlichen die Rückstellungen ( T€ -2.953,6) re du-

ziert. Der Rückgang resultiert im Wesentlichen aus der Reduzierung der Rückstellun gen

für die Gewerbesteuer. Dagegen stiegen die Ver bind lich kei ten aus Steuern und steu-

erähn lichen Abgaben um T€ 1.586,8 an.



   
Bericht über die Prüfung des Jahresab schlusses zum 31. Dezember 2013 - 24 -

Die Vermögenslage soll im Folgenden anhand von Kennzahlen zur Vermögens- und

Kapi talstruktur sowie durch Kennzahlen zur Finanz- und Liquiditätsstruktur dargestellt

werden.

2013 2012 2011

Kennzahlen zur Vermögens- und
Kapitalstruktur

Anlagevermögen x 100
Gesamtvermögen

Anlagenintensität in % 82,55 81,17 84,40

Eigenkapital x 100
Gesamtkapital

Eigenkapitalanteil in % 55,63 53,47 59,55

empfangene Ertragszuschüsse x 100
Gesamtkapital

Sonderpostenanteil in % 15,29 15,75 16,52

Fremdkapital x 100
Gesamtkapital

Fremdkapitalanteil in % 29,08 30,78 23,93

Die Kennzahlen zur Vermögens- und Kapitalstruktur zeigen Folgendes:

1. Die Anlagenintensität der Stadt Gernsheim (82,55 %) hat sich erhöht, da das An-

lage ver mö gen (T€ +1.524,3) stärker gestiegen ist als die Bilanzsumme.

2. Der Eigenkapitalanteil der Stadt Gernsheim stieg von 53,47 % im Jahr 2012 auf

55,63% im Be richtsjahr 2013.

3. Der Fremdkapitalanteil beträgt 29,08% und sank im Vergleich zum Vor jahr um 1,71

Pro zent punkte. 
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2013 2012 2011

Kennzahlen zur Finanz- und
Liquiditätsstruktur

Eigenkapital x 100
Anlagevermögen

Anlagendeckung I in % 67,40 65,88 70,56

(Eigenkapital + empfangene
Ertragszuschüsse) x 100
Anlagevermögen

Anlagendeckung II in % 85,92 85,28 90,13

Fremdkapital ./. Flüssige Mittel

Nettoverschuldung in T€ 14.794 16.029 11.506

Flüssige Mittel x 100
kurzfristiges Fremdkapital

Liquidität 1. Grades in % 95,36 89,88 209,66

Flüssige Mittel + Forderungen und
sonstige Vermögensgegenstände x 100
kurzfristiges Fremdkapital

Liquidität 2. Grades in % 135,91 136,25 314,12

Die Kennzahlen zur Finanz- und Liquiditätsstruktur zeigen Folgendes:

1. Die Anlagendeckung gibt Auskunft darüber, inwieweit langfristiges Vermögen durch

lang fristiges Kapital finan ziert ist. Der Anlagendeckungsgrad durch Eigenkapital

liegt bei 67,40% gegenüber 65,88% in 2012. Der Anlagende ckungsgrad II, bei dem

ne ben dem Ei gen kapital auch die emp fangenen Zu schüsse be rücksichtigt wer den,

ist leicht gestiegen und be trägt 85,92%.
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2. Die Nettoverschuldung (Verbindlichkeiten ./. flüssige Mittel) der Stadt liegt bei

T€ 14.794 und hat sich im Vergleich zu 2012 verringert. Dies resultiert ins be son-

dere dar aus, dass bei nahezu unveränderten flüssigen Mitteln das Fremdkapital ge-

sunken ist..

3. Die Liquiditätsentwicklung der Stadt Gernsheim zeigt, dass die kurz fris ti gen Ver-

bind lich kei ten durch die liquiden Mittel zu 95,36% gedeckt werden. Die Kenn zahl

„Liquidität 2. Gra des“, bei der zu sätz lich kurz fristi ge For de run gen be rück sichtigt

werden, liegt 2013 bei 135,91% und hat sich ge gen über dem Vorjahr ver rin gert.
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D.3.2 Ertragslage

Die aus der Ergebnisrechnung abgeleitete Gegenüberstellung der Erfolgs rech nun gen

der bei den Geschäftsjahre 2013 und 2012 zeigt folgendes Bild der Er tragslage und ih rer

Ver änderungen:

2013 2012 Veränderung
T€ % T€ % T€ %

Ordentliche Erträge
Leistungsentgelte 6.533,8 25,8 6.845,4 30,9 -311,5 -4,6
Steuern und steuerähnliche Erträge 14.684,7 58,0 12.510,9 56,4 2.173,8 17,4

Zuschüssen
Erträge aus Zuweisungen und

1.291,8 5,1 501,3 2,3 790,5 157,7
Erträge Auflösung Sonderposten 1.037,0 4,1 916,8 4,1 120,2 13,1
sonstige Erträge 1.779,0 7,0 1.404,8 6,3 374,2 26,6

25.326,4 100,0 22.179,1 100,0 3.147,2 14,2

Ordentliche Aufwendungen

dungen
Personal- und Versorgungsaufwen-

5.680,6 22,4 5.289,2 23,8 391,5 7,4

Dienstleistungen
Aufwendungen für Sach- und

6.017,8 23,8 6.528,7 29,4 -510,9 -7,8
Abschreibungen 2.556,6 10,1 2.389,6 10,8 167,0 7,0
Steueraufwendungen 8.458,8 33,4 10.225,9 46,1 -1.767,1 -17,3
sonstige Aufwendungen 1.474,6 5,8 1.402,3 6,3 72,3 5,2

24.188,4 95,5 25.835,5 116,5 -1.647,2 -6,4

Verwaltungsergebnis 1.138,0 4,5 -3.656,4 -16,5 4.794,4 -131,1

Finanzergebnis -353,0 -1,4 -206,3 -0,9 -146,8 71,2

Außerordentliches Ergebnis 1.289,6 5,1 607,5 2,7 682,1 112,3

Jahresüberschuss / -fehlbetrag 2.074,6 8,2 -3.255,2 -14,7 5.329,8 -163,7

Die Darstellung der Entwicklung der Ertragslage der Stadt durch die Gegenüber stel lung

der wesentlichen Zahlen der Ergebnisrechnung macht deutlich, dass sich das Jah reser-

geb nis der Stadt im Ver gleich zum Vorjahr um T€ 5.329,8 erhöht hat. Grund hierfür ist

ins be son dere, dass die Steuern und steuerähnliche Erträge um T€ 2.173,8 gestie gen

und die Steueraufwendungen um T€ 1.767,1 gesunken sind.
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Das Fi nanz er geb nis ver schlechterte sich um T€ 146,8 und führt zusammen mit dem um

T€ 682,1 erhöhtem außerordentlichen Ergebnis sowie dem um T€ 4.794,4 verbes serten

Ver wal tungser geb nis zu ei nem Jahresüber schuss von T€ 2.074,6.
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E. PRÜFUNGSERGEBNIS

Unter der Bedingung, dass der Vorjahresabschluss zum 31. Dezember 2012 ohne Ver-

än de run gen durch den Magistrat der Stadt fest ge stellt wird, er tei len wir die nachste hen-

de Be scheini gung:

Die Rechnungsprüfung hat den Jahresabschluss - bestehend aus Vermögensrech nung

(Bilanz), Ergebnis rechnung, Finanzrechnung und Anhang - so wie den Re chen schafts-

be richt der Stadt für das Haus haltsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2013 ge prüft.

In die Prü fung wur de die Buchfüh rung einbe zo gen. Die Aufstellung die ser Un ter la gen

nach den ge meinde recht li chen Vor schrif ten des Lan des Hes sen liegt in der Ver ant-

wortung des Ma gistrats der Stadt. Die Auf gabe der Rechnungsprüfung ist es, auf der

Grund lage der durch ge führ ten Prü fung ei ne Be ur tei lung über den Jahres ab schluss un-

ter Ein be zie hung der Buch füh rung ab zuge ben.

Die Jahresabschlussprüfung wurde nach § 128 Abs. 1 HGO und in Anlehnung der vom

In stitut der Rech nungsprüfer (IDR) herausgegebenen Prüfungsleitlinien vorge nom men.

Da nach ist die Prü fung so zu planen und durchzu führen, dass Un richtigkeiten und Ver-

stöße, die sich auf die Darstellung des durch den Jah resab schluss unter Beach tung der

Grund sät ze ord nungs mäßi ger Buch führung vermittelten Bil des der Vermö gens-, Fi nanz-

und Er tragslage we sentlich auswir ken, mit hinrei chen der Sicher heit er kannt wer den. Bei

der Festle gung der Prüfungshandlungen werden die Kennt nisse über die Tätig keit und

über das wirt schaftli che und rechtliche Umfeld der Stadt so wie die Er war tun gen über

mög liche Fehler be rück sichtigt. Im Rahmen der Prü fung wer den die Wirksam keit des

rech nungs le gungsbe zogenen in ternen Kontroll sys tems so wie Nach wei se für die Anga-

ben in Inventar, Über sicht über ört lich fest gelegte Rest nut zungs dauern der Ver mö-

gensgegen stände, Buch füh rung und Jahresabschluss über wie gend auf der Basis von

Stichproben beur teilt. Die Prü fung umfasst die Beurtei lung der an gewandten Bi lan-

zierungsgrundsät ze und der we sentli chen Einschätzungen des Magi strats der Stadt so-

wie die Wür di gung der Ge samt dar stel lung des Jah resab schlusses. Die Rechnungs-

prüfung ist der Auf fas sung, dass die Prü fung eine hin rei chend si che re Grund lage für die

Beur tei lung bildet.
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Die Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.

Nach der Beurteilung der Rechnungsprüfung aufgrund der bei der Prüfung gewonne nen

Erkenntnis se ent spricht der Jahresab schluss nebst Anhang den gesetzlichen Vor schrif-

ten und ver mittelt unter Be achtung der Grundsätze ord nungsmä ßiger Buchfüh rung ein

den tat sächli chen Verhält nissen entsprechen des Bild der Ver mögens-, Fi nanz- und Er-

tragsla ge der Stadt.

 

Idstein, den 5. Juli 2021

 Torsten Weimar Johannes Sturm
 Wirtschaftsprüfer Wirtschaftsprüfer
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Pos. Verbindlichkeiten EUR
zum 31.12.2013 in

Gesamtbestand

  in EUR  in EUR  in EUR
  < 1 Jahr  1 bis 5 Jahre  > 5 Jahre

davon mit einer Restlaufzeit von
31.12.2012 in EUR

Gesamtbestand zum

1 Anleihen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 Kreditaufnahmen
Verbindlichkeiten aus

9.560.548,26 0,00 242.651,59 9.317.896,67 9.960.145,85

2,1 Kreditinstituten
Verbindlichkeiten gegenüber

7.907.510,52 0,00 70.623,31 7.836.887,21 8.412.349,71

Verbindlichkeiten ge-
2,2

Kreditgebern
genüber öffentlichen 1.608.832,30 0,00 127.822,84 1.481.009,46 1.503.590,70

2,3 aus Krediten
Sonstige Verbindlichkei- ten 44.205,44 0,00 44.205,44 0,00 44.205,44

Verbindlichkeiten aus
3

Rechtsgeschäften
kreditähnlichen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4

Verbindlichkeiten aus
Investitionsbeiträge
und –zuschüssen sowie
Inves-titionszuweisungen
Transferleistungen und
Zuschüssen,
Zuweisungen und
Verbindlichkeiten aus 285.781,94 285.781,94 0,00 0,00 2.536,50

4,1
schüssen
Zuweisungen und Zu- 285.781,94 285.781,94 0,00 0,00 2.536,50

4,2 Transferleistungen
Verbindlichkeiten aus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4,3

Investitionsbeiträgen
–zuschüssen sowie
Investitionszuweisungen und
Verbindlichkeiten aus

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Verbindlichkeiten aus
5

tungen
Lieferungen und Leis- 494.208,96 494.208,96 0,00 0,00 543.318,80

Verbindlichkeiten aus
6

ähnlichen Abgaben
Steuern und steuer- 1.825.886,08 1.825.886,08 0,00 0,00 239.058,06

7

Sondervermögen
besteht, und
ein Beteiligungsverhältnis
Unternehmen, mit denen
Unternehmen und gegen
gegenüber verbundenen
Verbindlichkeiten

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7,1 verbundenen Unternehmen
Verbindlichkeiten gegenüber 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7,2 Beteiligungsverhältnis besteht
Unternehmen, mit denen ein
Verbindlichkeiten gegen

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7,3 Sondervermögen
Verbindlichkeiten gegen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8 Sonstige Verbindlichkeiten 1.154.039,00 1.154.039,00 0,00 0,00 1.008.413,09
Summe 1 bis 8 13.320.464,24 3.759.915,98 242.651,59 9.317.896,67 11.753.472,30
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Pos. Rückstellungsgrund
in EUR

31.12.2012
Stand zum

EUR (-)
nahme in

Inanspruch-

in 2013 in EUR
Zuführungen

(-)
in 2013 in EUR
Auflösungen

in EUR
31.12.2013
Stand zum

1 vertraglichen Ansprüchen
von beamtenrechtlichen oder
Pensionsverpflichtungen aufgrund

3.098.851,00 192.966,00 96.120,00 0,00 3.002.005,00

2

Arbeitsverhältnis
dem aktiven Dienst bzw.
Zeit nach dem Ausscheiden aus
Beamten und Arbeitnehmern für die
Versorgungsempfängern sowie
Beihilfeverpflichtungen gegenüber

627.774,00 42.262,00 66.214,00 0,00 651.726,00

3

Maßnahmen
Altersteilzeitarbeit und ähnlichen
Arbeit im Rahmen von
Zeiten der Freistellung von der
Bezüge und Entgeltzahlungen für

550.362,86 149.847,19 0,00 21474,70 379.040,97

4 nachgeholt werden
die im folgenden Haushaltsjahr
Aufwendungen für Instandhaltung,
Im Haushaltsjahr unterlassene

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5 Abfalldeponien
Rekultivierung und Nachsorge von

1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00

6 Sanierung von Altlasten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7

schuldverhältnissen
und von Steuer-
Rahmen des Finanzaus-gleichs
Ungewisse Verbindlichkeiten im

8.206.244,00 6.521.792,00 3.895.854,75 0,00 5.580.306,75

8
und anhängigen Gerichtsverfahren
Bürgschaften, Gewährleistungen
Drohende Verpflichtungen aus

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Sonstige Rückstellungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

onsmaßnahmen
Rückstellung für Infiltrati-

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9
Rückstellung für Urlaubsguthaben

109.216,43 0,00 0,00 30334,34 78.882,09

Rückstellung für Mehrstunden 68.033,21 0,00 0,00 68033,21 0,00

Beratungskosten
Rückstellung für Prüfungs- und

82.543,50 16.757,25 31.635,90 0,00 97.422,15

Personalabfindung
Rückstellung für

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Summe Rückstellungen 13.743.025,00 401.832,44 4.089.424,65 6.641.634,25 10.789.382,96
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Allgemeine Auftragsbedingungen 
für 

Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften 

vom 1. Januar 2017 

1. Geltungsbereich

(1) Die Auftragsbedingungen gelten für Verträge zwischen Wirtschaftsprüfern 
oder Wirtschaftsprüfungsgesellschaften (im Nachstehenden zusammenfas-
send „Wirtschaftsprüfer“ genannt) und ihren Auftraggebern über Prüfungen, 
Steuerberatung, Beratungen in wirtschaftlichen Angelegenheiten und sonsti-
ge Aufträge, soweit nicht etwas anderes ausdrücklich schriftlich vereinbart 
oder gesetzlich zwingend vorgeschrieben ist. 

(2) Dritte können nur dann Ansprüche aus dem Vertrag zwischen Wirt-
schaftsprüfer und Auftraggeber herleiten, wenn dies ausdrücklich vereinbart 
ist oder sich aus zwingenden gesetzlichen Regelungen ergibt. Im Hinblick auf 
solche Ansprüche gelten diese Auftragsbedingungen auch diesen Dritten 
gegenüber. 

2. Umfang und Ausführung des Auftrags

(1) Gegenstand des Auftrags ist die vereinbarte Leistung, nicht ein bestimm-
ter wirtschaftlicher Erfolg. Der Auftrag wird nach den Grundsätzen ordnungs-
mäßiger Berufsausübung ausgeführt. Der Wirtschaftsprüfer übernimmt im 
Zusammenhang mit seinen Leistungen keine Aufgaben der Geschäftsfüh-
rung. Der Wirtschaftsprüfer ist für die Nutzung oder Umsetzung der Ergebnis-
se seiner Leistungen nicht verantwortlich. Der Wirtschaftsprüfer ist berechtigt, 
sich zur Durchführung des Auftrags sachverständiger Personen zu bedienen. 

(2) Die Berücksichtigung ausländischen Rechts bedarf – außer bei betriebs-
wirtschaftlichen Prüfungen – der ausdrücklichen schriftlichen Vereinbarung. 

(3) Ändert sich die Sach- oder Rechtslage nach Abgabe der abschließenden 
beruflichen Äußerung, so ist der Wirtschaftsprüfer nicht verpflichtet, den 
Auftraggeber auf Änderungen oder sich daraus ergebende Folgerungen 
hinzuweisen. 

3. Mitwirkungspflichten des Auftraggebers

(1) Der Auftraggeber hat dafür zu sorgen, dass dem Wirtschaftsprüfer alle für 
die Ausführung des Auftrags notwendigen Unterlagen und weiteren Informa-
tionen rechtzeitig übermittelt werden und ihm von allen Vorgängen und 
Umständen Kenntnis gegeben wird, die für die Ausführung des Auftrags von 
Bedeutung sein können. Dies gilt auch für die Unterlagen und weiteren 
Informationen, Vorgänge und Umstände, die erst während der Tätigkeit des 
Wirtschaftsprüfers bekannt werden. Der Auftraggeber wird dem Wirtschafts-
prüfer geeignete Auskunftspersonen benennen. 

(2) Auf Verlangen des Wirtschaftsprüfers hat der Auftraggeber die Vollstän-
digkeit der vorgelegten Unterlagen und der weiteren Informationen sowie der 
gegebenen Auskünfte und Erklärungen in einer vom Wirtschaftsprüfer formu-
lierten schriftlichen Erklärung zu bestätigen. 

4. Sicherung der Unabhängigkeit

(1) Der Auftraggeber hat alles zu unterlassen, was die Unabhängigkeit der 
Mitarbeiter des Wirtschaftsprüfers gefährdet. Dies gilt für die Dauer des 
Auftragsverhältnisses insbesondere für Angebote auf Anstellung oder Über-
nahme von Organfunktionen und für Angebote, Aufträge auf eigene Rech-
nung zu übernehmen. 

(2) Sollte die Durchführung des Auftrags die Unabhängigkeit des Wirtschafts-
prüfers, die der mit ihm verbundenen Unternehmen, seiner Netzwerkunter-
nehmen oder solcher mit ihm assoziierten Unternehmen, auf die die Unab-
hängigkeitsvorschriften in gleicher Weise Anwendung finden wie auf den 
Wirtschaftsprüfer, in anderen Auftragsverhältnissen beeinträchtigen, ist der 
Wirtschaftsprüfer zur außerordentlichen Kündigung des Auftrags berechtigt. 

5. Berichterstattung und mündliche Auskünfte

Soweit der Wirtschaftsprüfer Ergebnisse im Rahmen der Bearbeitung des 
Auftrags schriftlich darzustellen hat, ist alleine diese schriftliche Darstellung 
maßgebend. Entwürfe schriftlicher Darstellungen sind unverbindlich. Sofern 
nicht anders vereinbart, sind mündliche Erklärungen und Auskünfte des 
Wirtschaftsprüfers nur dann verbindlich, wenn sie schriftlich bestätigt werden. 
Erklärungen und Auskünfte des Wirtschaftsprüfers außerhalb des erteilten 
Auftrags sind stets unverbindlich. 

6. Weitergabe einer beruflichen Äußerung des Wirtschaftsprüfers

(1) Die Weitergabe beruflicher Äußerungen des Wirtschaftsprüfers (Arbeits-
ergebnisse oder Auszüge von Arbeitsergebnissen – sei es im Entwurf oder in 
der Endfassung) oder die Information über das Tätigwerden des Wirtschafts-
prüfers für den Auftraggeber an einen Dritten bedarf der schriftlichen Zustim-
mung des Wirtschaftsprüfers, es sei denn, der Auftraggeber ist zur Weiter-
gabe oder Information aufgrund eines Gesetzes oder einer behördlichen 
Anordnung verpflichtet. 

(2) Die Verwendung beruflicher Äußerungen des Wirtschaftsprüfers und die 
Information über das Tätigwerden des Wirtschaftsprüfers für den Auftragge-
ber zu Werbezwecken durch den Auftraggeber sind unzulässig. 

7. Mängelbeseitigung

(1) Bei etwaigen Mängeln hat der Auftraggeber Anspruch auf Nacherfüllung 
durch den Wirtschaftsprüfer. Nur bei Fehlschlagen, Unterlassen bzw. unbe-
rechtigter Verweigerung, Unzumutbarkeit oder Unmöglichkeit der Nacherfül-
lung kann er die Vergütung mindern oder vom Vertrag zurücktreten; ist der 
Auftrag nicht von einem Verbraucher erteilt worden, so kann der Auftraggeber 
wegen eines Mangels nur dann vom Vertrag zurücktreten, wenn die erbrach-
te Leistung wegen Fehlschlagens, Unterlassung, Unzumutbarkeit oder 
Unmöglichkeit der Nacherfüllung für ihn ohne Interesse ist. Soweit darüber 
hinaus Schadensersatzansprüche bestehen, gilt Nr. 9. 

(2) Der Anspruch auf Beseitigung von Mängeln muss vom Auftraggeber 
unverzüglich in Textform geltend gemacht werden. Ansprüche nach Abs. 1, 
die nicht auf einer vorsätzlichen Handlung beruhen, verjähren nach Ablauf 
eines Jahres ab dem gesetzlichen Verjährungsbeginn. 

(3) Offenbare Unrichtigkeiten, wie z.B. Schreibfehler, Rechenfehler und 
formelle Mängel, die in einer beruflichen Äußerung (Bericht, Gutachten und 
dgl.) des Wirtschaftsprüfers enthalten sind, können jederzeit vom Wirt-
schaftsprüfer auch Dritten gegenüber berichtigt werden. Unrichtigkeiten, die 
geeignet sind, in der beruflichen Äußerung des Wirtschaftsprüfers enthaltene 
Ergebnisse infrage zu stellen, berechtigen diesen, die Äußerung auch Dritten 
gegenüber zurückzunehmen. In den vorgenannten Fällen ist der Auftragge-
ber vom Wirtschaftsprüfer tunlichst vorher zu hören. 

8. Schweigepflicht gegenüber Dritten, Datenschutz

(1) Der Wirtschaftsprüfer ist nach Maßgabe der Gesetze (§ 323 Abs. 1 HGB, 
§ 43 WPO, § 203 StGB) verpflichtet, über Tatsachen und Umstände, die ihm
bei seiner Berufstätigkeit anvertraut oder bekannt werden, Stillschweigen zu 
bewahren, es sei denn, dass der Auftraggeber ihn von dieser Schweigepflicht 
entbindet. 

(2) Der Wirtschaftsprüfer wird bei der Verarbeitung von personenbezogenen 
Daten die nationalen und europarechtlichen Regelungen zum Datenschutz 
beachten. 

9. Haftung

(1) Für gesetzlich vorgeschriebene Leistungen des Wirtschaftsprüfers, insbe-
sondere Prüfungen, gelten die jeweils anzuwendenden gesetzlichen Haf-
tungsbeschränkungen, insbesondere die Haftungsbeschränkung des § 323 
Abs. 2 HGB. 

(2) Sofern weder eine gesetzliche Haftungsbeschränkung Anwendung findet 
noch eine einzelvertragliche Haftungsbeschränkung besteht, ist die Haftung 
des Wirtschaftsprüfers für Schadensersatzansprüche jeder Art, mit Ausnah-
me von Schäden aus der Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit, 
sowie von Schäden, die eine Ersatzpflicht des Herstellers nach § 1 
ProdHaftG begründen, bei einem fahrlässig verursachten einzelnen Scha-
densfall gemäß § 54a Abs. 1 Nr. 2 WPO auf 4 Mio. € beschränkt. 

(3) Einreden und Einwendungen aus dem Vertragsverhältnis mit dem Auf-
traggeber stehen dem Wirtschaftsprüfer auch gegenüber Dritten zu. 

(4) Leiten mehrere Anspruchsteller aus dem mit dem Wirtschaftsprüfer 
bestehenden Vertragsverhältnis Ansprüche aus einer fahrlässigen Pflichtver-
letzung des Wirtschaftsprüfers her, gilt der in Abs. 2 genannte Höchstbetrag 
für die betreffenden Ansprüche aller Anspruchsteller insgesamt. 
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(5) Ein einzelner Schadensfall im Sinne von Abs. 2 ist auch bezüglich eines 
aus mehreren Pflichtverletzungen stammenden einheitlichen Schadens 
gegeben. Der einzelne Schadensfall umfasst sämtliche Folgen einer Pflicht-
verletzung ohne Rücksicht darauf, ob Schäden in einem oder in mehreren 
aufeinanderfolgenden Jahren entstanden sind. Dabei gilt mehrfaches auf 
gleicher oder gleichartiger Fehlerquelle beruhendes Tun oder Unterlassen als 
einheitliche Pflichtverletzung, wenn die betreffenden Angelegenheiten mitei-
nander in rechtlichem oder wirtschaftlichem Zusammenhang stehen. In 
diesem Fall kann der Wirtschaftsprüfer nur bis zur Höhe von 5 Mio. € in 
Anspruch genommen werden. Die Begrenzung auf das Fünffache der Min-
destversicherungssumme gilt nicht bei gesetzlich vorgeschriebenen Pflicht-
prüfungen. 

(6) Ein Schadensersatzanspruch erlischt, wenn nicht innerhalb von sechs 
Monaten nach der schriftlichen Ablehnung der Ersatzleistung Klage erhoben 
wird und der Auftraggeber auf diese Folge hingewiesen wurde. Dies gilt nicht 
für Schadensersatzansprüche, die auf vorsätzliches Verhalten zurückzufüh-
ren sind, sowie bei einer schuldhaften Verletzung von Leben, Körper oder 
Gesundheit sowie bei Schäden, die eine Ersatzpflicht des Herstellers nach § 
1 ProdHaftG begründen. Das Recht, die Einrede der Verjährung geltend zu 
machen, bleibt unberührt. 

 

10. Ergänzende Bestimmungen für Prüfungsaufträge 

(1) Ändert der Auftraggeber nachträglich den durch den Wirtschaftsprüfer 
geprüften und mit einem Bestätigungsvermerk versehenen Abschluss oder 
Lagebericht, darf er diesen Bestätigungsvermerk nicht weiterverwenden. 

Hat der Wirtschaftsprüfer einen Bestätigungsvermerk nicht erteilt, so ist ein 
Hinweis auf die durch den Wirtschaftsprüfer durchgeführte Prüfung im Lage-
bericht oder an anderer für die Öffentlichkeit bestimmter Stelle nur mit schrift-
licher Einwilligung des Wirtschaftsprüfers und mit dem von ihm genehmigten 
Wortlaut zulässig. 

(2) Widerruft der Wirtschaftsprüfer den Bestätigungsvermerk, so darf der 
Bestätigungsvermerk nicht weiterverwendet werden. Hat der Auftraggeber 
den Bestätigungsvermerk bereits verwendet, so hat er auf Verlangen des 
Wirtschaftsprüfers den Widerruf bekanntzugeben. 

(3) Der Auftraggeber hat Anspruch auf fünf Berichtsausfertigungen. Weitere 
Ausfertigungen werden besonders in Rechnung gestellt. 

 

11. Ergänzende Bestimmungen für Hilfeleistung in Steuersachen 

(1) Der Wirtschaftsprüfer ist berechtigt, sowohl bei der Beratung in steuerli-
chen Einzelfragen als auch im Falle der Dauerberatung die vom Auftraggeber 
genannten Tatsachen, insbesondere Zahlenangaben, als richtig und vollstän-
dig zugrunde zu legen; dies gilt auch für Buchführungsaufträge. Er hat jedoch 
den Auftraggeber auf von ihm festgestellte Unrichtigkeiten hinzuweisen. 

(2) Der Steuerberatungsauftrag umfasst nicht die zur Wahrung von Fristen 
erforderlichen Handlungen, es sei denn, dass der Wirtschaftsprüfer hierzu 
ausdrücklich den Auftrag übernommen hat. In diesem Fall hat der Auftragge-
ber dem Wirtschaftsprüfer alle für die Wahrung von Fristen wesentlichen 
Unterlagen, insbesondere Steuerbescheide, so rechtzeitig vorzulegen, dass 
dem Wirtschaftsprüfer eine angemessene Bearbeitungszeit zur Verfügung 
steht. 

(3) Mangels einer anderweitigen schriftlichen Vereinbarung umfasst die 
laufende Steuerberatung folgende, in die Vertragsdauer fallenden Tätigkei-
ten: 

a) Ausarbeitung der Jahressteuererklärungen für die Einkommensteuer, 
Körperschaftsteuer und Gewerbesteuer sowie der Vermögensteuererklä-
rungen, und zwar auf Grund der vom Auftraggeber vorzulegenden Jahres-
abschlüsse und sonstiger für die Besteuerung erforderlicher Aufstellungen 
und Nachweise 

b) Nachprüfung von Steuerbescheiden zu den unter a) genannten Steuern 

c) Verhandlungen mit den Finanzbehörden im Zusammenhang mit den 
unter a) und b) genannten Erklärungen und Bescheiden 

d) Mitwirkung bei Betriebsprüfungen und Auswertung der Ergebnisse von 
Betriebsprüfungen hinsichtlich der unter a) genannten Steuern 

e) Mitwirkung in Einspruchs- und Beschwerdeverfahren hinsichtlich der 
unter a) genannten Steuern. 

Der Wirtschaftsprüfer berücksichtigt bei den vorgenannten Aufgaben die 
wesentliche veröffentlichte Rechtsprechung und Verwaltungsauffassung. 

(4) Erhält der Wirtschaftsprüfer für die laufende Steuerberatung ein Pau-
schalhonorar, so sind mangels anderweitiger schriftlicher Vereinbarungen die 
unter Abs. 3 Buchst. d) und e) genannten Tätigkeiten gesondert zu honorie-
ren. 

(5) Sofern der Wirtschaftsprüfer auch Steuerberater ist und die Steuerbera-
tervergütungsverordnung für die Bemessung der Vergütung anzuwenden ist, 
kann eine höhere oder niedrigere als die gesetzliche Vergütung in Textform 
vereinbart werden. 

 

 

(6) Die Bearbeitung besonderer Einzelfragen der Einkommensteuer, Körper-
schaftsteuer, Gewerbesteuer, Einheitsbewertung und Vermögensteuer sowie 
aller Fragen der Umsatzsteuer, Lohnsteuer, sonstigen Steuern und Abgaben 
erfolgt auf Grund eines besonderen Auftrags. Dies gilt auch für 

a) die Bearbeitung einmalig anfallender Steuerangelegenheiten, z.B. auf 
dem Gebiet der Erbschaftsteuer, Kapitalverkehrsteuer, Grunderwerbsteuer, 

b) die Mitwirkung und Vertretung in Verfahren vor den Gerichten der Fi-
nanz- und der Verwaltungsgerichtsbarkeit sowie in Steuerstrafsachen, 

c) die beratende und gutachtliche Tätigkeit im Zusammenhang mit Um-
wandlungen, Kapitalerhöhung und -herabsetzung, Sanierung, Eintritt und 
Ausscheiden eines Gesellschafters, Betriebsveräußerung, Liquidation und 
dergleichen und 

d) die Unterstützung bei der Erfüllung von Anzeige- und Dokumentations-
pflichten. 

(7) Soweit auch die Ausarbeitung der Umsatzsteuerjahreserklärung als 
zusätzliche Tätigkeit übernommen wird, gehört dazu nicht die Überprüfung 
etwaiger besonderer buchmäßiger Voraussetzungen sowie die Frage, ob alle 
in Betracht kommenden umsatzsteuerrechtlichen Vergünstigungen wahrge-
nommen worden sind. Eine Gewähr für die vollständige Erfassung der Unter-
lagen zur Geltendmachung des Vorsteuerabzugs wird nicht übernommen.  

 

12. Elektronische Kommunikation 

Die Kommunikation zwischen dem Wirtschaftsprüfer und dem Auftraggeber 
kann auch per E-Mail erfolgen. Soweit der Auftraggeber eine Kommunikation 
per E-Mail nicht wünscht oder besondere Sicherheitsanforderungen stellt, wie 
etwa die Verschlüsselung von E-Mails, wird der Auftraggeber den Wirt-
schaftsprüfer entsprechend in Textform informieren. 

 

13. Vergütung 

(1) Der Wirtschaftsprüfer hat neben seiner Gebühren- oder Honorarforderung 
Anspruch auf Erstattung seiner Auslagen; die Umsatzsteuer wird zusätzlich 
berechnet. Er kann angemessene Vorschüsse auf Vergütung und Auslagen-
ersatz verlangen und die Auslieferung seiner Leistung von der vollen Befrie-
digung seiner Ansprüche abhängig machen. Mehrere Auftraggeber haften als 
Gesamtschuldner. 

(2) Ist der Auftraggeber kein Verbraucher, so ist eine Aufrechnung gegen 
Forderungen des Wirtschaftsprüfers auf Vergütung und Auslagenersatz nur 
mit unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Forderungen zulässig. 

 

14. Streitschlichtungen  

Der Wirtschaftsprüfer ist nicht bereit, an Streitbeilegungsverfahren vor einer 
Verbraucherschlichtungsstelle im Sinne des § 2 des Verbraucherstreitbeile-
gungsgesetzes teilzunehmen. 

 

15. Anzuwendendes Recht 

Für den Auftrag, seine Durchführung und die sich hieraus ergebenden An-
sprüche gilt nur deutsches Recht. 
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ANLAGE 6.2.1 

Vollständigkeitserklärung 

Jahresabschluss und Rechenschaftsbericht für das Haushaltsjahr 2013 

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2013 

Herr Bürgermeister Peter Burger gibt persönlich folgende Erklärung ab: 

Aufklärungen und Nachweise 

1. Der Revision des Kreises Groß-Gerau sind die von ihr gemäß § 128 HGO verlangten 
und darüber hinaus für eine sorgfältige Prüfung notwendigen Nachweise und Informa 
tionen vollständig und nach bestem Wissen und Gewissen zur Verfügung gestellt wor 
den. 

2. Folgende von mir benannten Auskunftspersonen sind angewiesen worden, der Revi 
sion alle Auskünfte, Nachweise und Informationen richtig und vollständig zu geben: 

Herr Marco Himmelmann 

Herr Simon Hoffmann 

Frau Lena Eller 

Buchführung, Inventar, Zahlungsabwicklung (§§ 33 - 37 GemHVO) 

1. Es sind alle Bücher, Belege und sonstigen Unterlagen zur Verfügung gestellt worden. 
Zu den Unterlagen gehören neben den Büchern der Finanzbuchhaltung insbesondere 
Verträge und Schriften von besonderer Bedeutung, Arbeits- und Dienstanwei-sungen 
sowie Organisationspläne, die zum Verständnis der Buchführung erforderlich sind. 

2. In den Unterlagen der Finanzbuchhaltung sind alle Geschäftsvorfälle, die für das Haus 
haltsjahr buchungspflichtig waren, erfasst und belegt. Zu den Belegen gehören alle für 
die richtige und vollständige Ermittlung der Ansprüche und Verpflichtungen zu Grunde 
zu legenden Nachweise (begründende Unterlagen). 

3. Die nach § 33 Abs. 5 GemHVO erforderliche Beachtung der Grundsätze ordnungs 
gemäßer DV-gestützter Buchführungssysteme wurde sichergestellt. 

4. Bei der Inventur sind die Grundsätze ordnungsmäßiger Inventur beachtet und alle im 
wirtschaftlichen Eigentum stehenden Vermögensgegenstände und die Schulden er 
fasst worden. 

5. Die nach § 33 Abs. 6 GemHVO erforderlichen Regelungen zu Sicherheitsstandards 
und interner Aufsicht wurden erlassen und sind in aktueller Fassung vorgelegt worden. 
Die Aufsicht über die Finanzbuchhaltung wurde 

Dvon mir wahrgenommen 

!Z;]auf Herrn Himmelmann übertragen und hiervon wahrgenommen 
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ANLAGE 6.2.1 

Jahresabschluss und Rechenschaftsbericht 

1. Der Jahresabschluss beinhaltet alle bilanzierungspflichtigen Vermögenswerte, Ver 
pflichtungen, Rückstellungen, Wagnisse (z. B. drohende Verluste aus schwebenden 
Verfahren) und Abgrenzungen, sämtliche Aufwendungen und Erträge und sämtliche 
Aus- und Einzahlungen. Der Anhang enthält alle erforderlichen Angaben. 

2. Im Rechenschaftsbericht sind alle Vorgänge von besonderer Bedeutung erläutert wor 
den, insbesondere sind alle Risiken und Chancen der künftigen Entwicklung, wie sie 
von mir eingeschätzt werden, dargestellt. 

3. Zu berücksichtigende Ereignisse nach dem Bilanzstichtag 

~bestehen nicht 
Dsind gesondert erläutert 

4. Umstände, die der Vermittlung eines den tatsächlichen Verhältnissen entsprechenden 
Bildes der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage entgegenstehen 

~bestehen nicht 
Dsind gesondert erläutert 

5. Im Beteiligungsbericht, der bezogen auf den Abschlussstichtag fortgeschrieben und 
dem Jahresabschluss beigefügt ist, ist die wirtschaftliche und nichtwirtschaftliche Be 
tätigung der Stadt, unabhängig davon, ob verselbstständigte Aufgabenbereiche dem 
Konsolidierungskreis des Gesamtabschlusses angehören, vollständig erläutert. Aus 
leihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unterneh 
men, Beteiligungen und Sondervermögen bestanden am Abschlussstichtag 

Dnicht 
~nur in der Höhe, in der sie im Jahresabschluss berücksichtigt sind 

6. Verbindlichkeiten aus Bürgschaften, Verlustübernahmeverträgen und sonstigen Si 
cherheiten bestanden am Abschlussstichtag 

~nicht 
Dnur in der Höhe, in der sie im Jahresabschluss berücksichtigt sind 

Im Anhang des Jahresabschlusses der Stadt sind alle Haftungsverhältnisse aus der 
Bestellung von Sicherheiten nachrichtlich ausgewiesen. 

7. Rückgabeverpflichtungen für in der Jahresbilanz ausgewiesene Vermögensgegen 
stände sowie Rücknahmeverpflichtungen für nicht in der Jahresbilanz ausgewiesene 
Vermögensgegenstände bestanden am Abschlussstichtag 

~nicht 
Dund sind unter Ziffer aufgeführt 
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ANLAGE 6.2.1 

8. Derivative Finanzinstrumente (z. B. fremdwährungs-, zins-, wertpapier- und indexbe 
zogene Optionsgeschäfte und Terminkontrakte, Zins- und Währungsswaps, Forward 
Rate Agreements und Forward Forward Deposits) bestanden am Abschlussstichtag 

[8;']nicht 
Dund sind in den Büchern vollständig erfasst sowie der Revision dargelegt 

worden 
Dund sind unter Ziffer aufgeführt 

9. Verträge, die für die Beurteilung der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage 
der Kommune von Bedeutung sind oder werden können (z. B. wegen ihres Gegen 
standes, ihrer Laufzeit, möglicher Verpflichtungen oder aus anderen Gründen), be 
standen am Abschlussstichtag 

[8;']nicht 
Dund sind im Anhang des Jahresabschlusses vollständig aufgeführt 

10. Die finanziellen Verpflichtungen aus diesen Verträgen sowie sonstige, wesentliche 
finanziellen Verpflichtungen sind - soweit sie nicht in der Vermögensrechnung (Bilanz) 
erscheinen 

[8;']im Anhang zum Jahresabschluss angegeben 
Dunter Ziffer bzw. in der Anlage aufgeführt 

11. Rechtsstreitigkeiten und sonstige Auseinandersetzungen, die für die Beurteilung der 
Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage von Bedeutung sind, 

[8;']lagen am Abschlussstichtag und liegen auch zurzeit nicht vor 
Dsind im Anhang angegeben 
Dsind unter Ziffer bzw. in der Anlage aufgeführt 

12. Störungen oder wesentliche Mängel des rechnungslegungsbezogenen Internen Kon 
trollsystems 

[8;']sind nicht bekannt 
Dsind vollständig mitgeteilt worden 

13. Täuschungen, die wesentliche Auswirkungen auf den Jahresabschluss und den Re 
chenschaftsbericht haben könnten, sind mir nicht bekannt. 

14. Die am Schluss des Rechenschaftsberichts gemachten Angaben gem. § 112 Abs. 3 
HGO sind nach meinem Kenntnisstand vollständig und zutreffend. 

(Burgër) V 
Bürgermeister 

Gernsheim, den 14.07.2021 

Anlagen: 

---+ Nach Prüfung korrigiertes, im Original unterzeichnetes, Exemplar des Jahresabschlus 
ses / der Eröffnungsbilanz einschI. aller Bestandteile und Anlagen 

---+ Anlagen, wie in der v. g. Erklärung durch Ankreuzen angegeben 

Seite 3 


	Revision zu Bericht Ger.2013 mit U
	20210830 P&P Endfass. Gernsheim 2013 Bericht
	Hauptbericht
	Bericht (Prüfungsauftrag)
	A. Prüfungsauftrag

	Grundsätzliche Feststellungen
	B. Grundsätzliche Feststellungen
	B.1 Lagedarstellung
	B.1.1 Stellungnahme zur Lagebeurteilung
	B.1.1.1 Wirtschaftliche Lage und Geschäftsverlauf
	B.1.1.2 Künftige Entwicklung sowie Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung
	B.2 Unregelmäßigkeiten
	B.2.1 Unregelmäßigkeiten in der Rechnungslegung
	B.2.2 Sonstige Unregelmäßigkeiten

	Gegenstand, Art und Umfang der Prüfung
	C. Gegenstand, Art und Umfang der Prüfung
	C.1 Gegenstand der Prüfung
	C.2 Art und Umfang der Prüfung
	D. Feststellungen und Erläuterungen zur Rechnungslegung
	D.1 Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung
	D.1.1 Buchführung und weitere geprüfte Unterlagen
	D.1.2 Ausführungen des Haushaltsplanes
	D.1.3 Jahresabschluss
	D.1.4 Rechenschaftsbericht
	D.2 Gesamtaussage des Jahresabschlusses
	D.2.1 Feststellungen zur Gesamtaussage des Jahresabschlusses
	D.2.2 Wesentliche Bewertungsgrundlagen
	D.2.3 Änderungen in den Bewertungsgrundlagen
	D.2.4 Sachverhaltsgestaltende Maßnahmen
	D.2.5 Aufgliederungen und Erläuterungen
	D.3 Analyse der Vermögens- und Ertragslage
	D.3.1 Vermögenslage
	D.3.2 Ertragslage

	Prüfungsergebnis oder Wiedergabe Prüfungsergebnis
	E. PRÜFUNGSERGEBNIS

	Anlagen

	Vollständigkeitserklärung 2013

